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Text 

Sprachstartgruppen und Sprachförderkurse 

§ 8e. (1) Schülerinnen und Schülern von allgemein bildenden Pflichtschulen (Praxisschulen) sowie 
von mittleren und höheren Schulen, die gemäß § 4 Abs. 2 lit. a oder Abs. 5 des Schulunterrichtsgesetzes 
wegen mangelnder Kenntnis der Unterrichtssprache als außerordentliche Schülerinnen oder Schüler 
aufgenommen wurden, sind in den Schuljahren 2016/17, 2017/18 und 2018/19 in Sprachstartgruppen und 
Sprachförderkursen jene Sprachkenntnisse zu vermitteln, die sie befähigen, dem Unterricht der 
betreffenden Schulstufe zu folgen. 

(2) In den Sprachstartgruppen ist im Ausmaß von elf Wochenstunden an Stelle von für die jeweilige 
Schulart vorgesehenen Pflichtgegenständen nach dem im betreffenden Lehrplan verordneten 
Pflichtgegenstand Deutsch (gegebenenfalls mit den Schwerpunkten oder Lehrplan-Zusätzen „für 
Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache“ oder „Deutsch als Zweitsprache“) zu 
unterrichten. Sprachstartgruppen können in geblockter Form sowie klassen-, schulstufen-, schul- oder 
schulartübergreifend geführt werden. Sprachstartgruppen können vorzeitig beendet und die Schülerinnen 
und Schüler darauf aufbauend in Sprachförderkurse übergeführt werden. 

(3) In den Sprachförderkursen, die an Stelle von oder aufbauend auf Sprachstartgruppen geführt 
werden können, ist im Ausmaß von elf Wochenstunden integrativ im Unterricht von Pflichtgegenständen 
nach dem im betreffenden Lehrplan verordneten Pflichtgegenstand Deutsch (gegebenenfalls mit den 
Schwerpunkten oder Lehrplan-Zusätzen „für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher 
Muttersprache“ oder „Deutsch als Zweitsprache“) zu unterrichten. 

(4) Sprachstartgruppen und Sprachförderkurse sind jedenfalls ab einer Schülerzahl von acht Schülern 
einzurichten; sie dauern ein oder höchstens zwei Unterrichtsjahre und können nach Erreichen der 
erforderlichen Sprachkompetenz durch die Schülerin oder den Schüler auch nach kürzerer Dauer beendet 
werden. Bei der Durchführung von Sprachstartgruppen und Sprachförderkursen sind im Sinne der 
Qualitätssicherung und -entwicklung verpflichtend Diagnose- und Förderinstrumente einzusetzen. 
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(5) Abs. 1 bis 4 gelten für Berufsschulen mit der Maßgabe, dass 

 1. Sprachstartgruppen und Sprachförderkurse auch für Schülerinnen und Schüler, die als 
ordentliche oder gemäß § 4 Abs. 5 des Schulunterrichtsgesetzes als außerordentliche 
Schülerinnen und Schüler aufgenommen wurden, eingerichtet werden können und 

 2. das Ausmaß höchstens vier Wochenstunden umfasst. 

(6) Abs. 1 bis 4 gelten für als Sonderform für Berufstätige geführte Schulen, Kollegs und 
Vorbereitungslehrgänge mit der Maßgabe, dass Sprachstartgruppen und Sprachförderkurse für 
Studierende eingerichtet werden können, die dem Unterricht wegen mangelnder Kenntnis der 
Unterrichtssprache nicht oder nur unzureichend folgen können. 
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